
1

	 KHG	 I

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung  
der Krankenhäuser und zur Regelung  

der Krankenhauspflegesätze  
(Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 
10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes zur Stärkung der 
Impfprävention gegen COVID-19 und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie vom 10. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5162, 5166)

1. Abschnitt

Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Grundsatz

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die wirtschaftliche 
Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ 
hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte 
Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen 
digital ausgestatteten, qualitativ hochwertig und 
eigenverantwortlich wirtschaftenden Kranken-
häusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren 
Pflegesätzen beizutragen.

(2) 1Bei der Durchführung des Gesetzes ist die 
Vielfalt der Krankenhausträger zu beachten. 2Da-
bei ist nach Maßgabe des Landesrechts ins
besondere die wirtschaftliche Sicherung frei
gemeinnütziger und privater Krankenhäuser zu 
gewährleisten. 3Die Gewährung von Fördermitteln 
nach diesem Gesetz darf nicht mit Auflagen ver-
bunden werden, durch die die Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit von Krankenhäusern über 
die Erfordernisse der Krankenhausplanung und 
der wirtschaftlichen Betriebsführung hinaus be-
einträchtigt werden.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1.	 Krankenhäuser

	 Einrichtungen, in denen durch ärztliche und 
pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden 
oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder 
gelindert werden sollen oder Geburtshilfe ge-
leistet wird und in denen die zu versorgenden 
Personen untergebracht und verpflegt wer-
den können,

1a.	mit den Krankenhäusern notwendigerweise 
verbundene Ausbildungsstätten

	 staatlich anerkannte Einrichtungen an Kran-
kenhäusern zur Ausbildung für die Berufe

a)	 Ergotherapeut, Ergotherapeutin,

b)	 Diätassistent, Diätassistentin,

c)	 Hebamme, Entbindungspfleger,

d)	 Krankengymnast, Krankengymnastin, 
Physiotherapeut, Physiotherapeutin,

e)	 Pflegefachfrau, Pflegefachmann,

f)	 Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin, Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger,

g)	 Krankenpflegehelferin, Krankenpflegehel-
fer,

h)	 medizinisch-technischer Laboratoriums
assistent, medizinisch-technische Labo-
ratoriumsassistentin,

i)	 medizinisch-technischer Radiologieassis-
tent, medizinisch-technische Radiologie-
assistentin,

Bearbeiterhinweis:
Am 01. Januar 2023 treten Buchstaben h) und i) 
von § 2 Nummer 1a in nachfolgender Fassung in 
Kraft:

h)	 medizinischer Technologe für Laborato-
riumsanalytik, medizinische Technologin 
für Laboratoriumsanalytik,

i)	 medizinischer Technologe für Radiologie, 
medizinische Technologin für Radiologie, 

j)	 Logopäde, Logopädin,

k)	 Orthoptist, Orthoptistin,

l)	 medizinisch-technischer Assistent für 
Funktionsdiagnostik, medizinisch-techni-
sche Assistentin für Funktionsdiagnostik,

Bearbeiterhinweis:
Am 01. Januar 2023 tritt Buchstaben l) von § 2 
Nummer 1a in nachfolgender Fassung in Kraft:

l)	 medizinischer Technologe für Funktions-
diagnostik, medizinische Technologin für 
Funktionsdiagnostik,
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m)	 Anästhesietechnische Assistentin, An
ästhesietechnischer Assistent,

n)	 Operationstechnische Assistentin, Ope-
rationstechnischer Assistent,

	 wenn die Krankenhäuser Träger oder Mitträ-
ger der Ausbildungsstätte sind,

2.	 Investitionskosten

a)	 die Kosten der Errichtung (Neubau, Um-
bau, Erweiterungsbau) von Krankenhäu-
sern und der Anschaffung der zum Kran-
kenhaus gehörenden Wirtschaftsgüter, 
ausgenommen der zum Verbrauch be-
stimmten Güter (Verbrauchsgüter),

b)	 die Kosten der Wiederbeschaffung der 
Güter des zum Krankenhaus gehörenden 
Anlagevermögens (Anlagegüter);

	 zu den Investitionskosten gehören nicht die 
Kosten des Grundstücks, des Grundstück-
serwerbs, der Grundstückserschließung so-
wie ihrer Finanzierung sowie die in §  376 
Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
genannten Ausstattungs- und Betriebskosten 
für die Telematikinfrastruktur,

3.	 für die Zwecke dieses Gesetzes den Investi-
tionskosten gleichstehende Kosten

a)	 die Entgelte für die Nutzung der in Num-
mer 2 bezeichneten Anlagegüter,

b)	 die Zinsen, die Tilgung und die Verwal-
tungskosten von Darlehen, soweit sie zur 
Finanzierung der in Nummer 2 sowie in 
Buchstabe a bezeichneten Kosten aufge-
wandt worden sind,

c)	 die in Nummer 2 sowie in den Buchstaben 
a und b bezeichneten Kosten, soweit sie 
gemeinschaftliche Einrichtungen der 
Krankenhäuser betreffen,

d)	 Kapitalkosten (Abschreibungen und Zin-
sen) für die in Nummer 2 genannten Wirt-
schaftsgüter,

e)	 Kosten der in Nummer  2 sowie in den 
Buchstaben a bis d bezeichneten Art, 
soweit sie die mit den Krankenhäusern 
notwendigerweise verbundenen Ausbil-
dungsstätten betreffen und nicht nach 
anderen Vorschriften aufzubringen sind,

4.	 Pflegesätze

	 die Entgelte der Benutzer oder ihrer Kosten-
träger für stationäre und teilstationäre Leis-
tungen des Krankenhauses,

5.	 pflegesatzfähige Kosten

	 die Kosten des Krankenhauses, deren Be-
rücksichtigung im Pflegesatz nicht nach die-
sem Gesetz ausgeschlossen ist.

§ 2a 
Definition von Krankenhausstandorten

(1) 1Der Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
vereinbaren im Benehmen mit den Ländern, den 
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und dem 
Verband der Privaten Krankenversicherung bis 
zum 30. Juni 2017 eine bundeseinheitliche De-
finition, die die Kriterien für den Standort oder 
die Standorte eines Krankenhauses und dessen 
Ambulanzen festlegt. 2Sie haben sicherzustellen, 
dass diese Definition des Standorts eines Kran-
kenhauses und dessen Ambulanzen eine ein-
deutige Abgrenzung von Versorgungseinheiten 
insbesondere in räumlicher, organisatorischer, 
medizinischer, wirtschaftlicher und rechtlicher 
Hinsicht ermöglicht. 3Die Definition soll insbe-
sondere für Zwecke der Qualitätssicherung, der 
Abrechnung, für die Krankenhausplanung und die 
Krankenhausstatistik geeignet sein. 4Die Möglich-
keit, Vereinbarungen nach § 11 des Krankenhau-
sentgeltgesetzes oder nach § 11 der Bundespfle-
gesatzverordnung einheitlich für alle Standorte 
eines Krankenhauses zu schließen, bleibt un-
berührt. 5Die Definition ist für den Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen, die Unternehmen 
der privaten Krankenversicherung, die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztlichen 
Bundesvereinigungen und deren Mitglieder und 
Mitgliedskassen sowie für die Leistungserbrin-
ger verbindlich. 6Das Benehmen mit den Ländern 
nach Satz 1 wird mit zwei von der Gesundheits-
ministerkonferenz der Länder benannten Vertre-
tern der Länder hergestellt.

(2) Kommt die Vereinbarung nach Absatz 1 Satz 1 
ganz oder teilweise nicht fristgerecht zustande, 
legt die Schiedsstelle nach § 18a Absatz 6 ohne 
Antrag einer Vertragspartei innerhalb von sechs 
Wochen die Kriterien für den Standort oder die 
Standorte eines Krankenhauses und dessen Am-
bulanzen fest.
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§ 3 
Anwendungsbereich

1Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf

1.	 (aufgehoben)

2.	 Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvoll-
zug,

3.	 Polizeikrankenhäuser,

4.	 Krankenhäuser der Träger der allgemeinen 
Rentenversicherung und, soweit die gesetz-
liche Unfall-Versicherung die Kosten trägt, 
Krankenhäuser der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen; 
das gilt nicht für Fachkliniken zur Behandlung 
von Erkrankungen der Atmungsorgane, so-
weit sie der allgemeinen Versorgung der Be-
völkerung mit Krankenhäusern dienen.

2§ 28 bleibt unberührt.

§ 4 
Wirtschaftliche Sicherung der 

Krankenhäuser

Die Krankenhäuser werden dadurch wirtschaft-
lich gesichert, dass

1.	 ihre Investitionskosten im Wege öffentlicher 
Förderung übernommen werden und sie 

2.	 leistungsgerechte Erlöse aus den Pflegesät-
zen, die nach Maßgabe dieses Gesetzes auch 
Investitionskosten enthalten können, sowie 
Vergütungen für vor- und nachstationäre Be-
handlung und für ambulantes Operieren er-
halten.

§ 5 
Nicht förderungsfähige 

Einrichtungen

(1) Nach diesem Gesetz werden nicht gefördert

  1.	Krankenhäuser, die nach den landesrechtli-
chen Vorschriften für den Hochschulbau ge-
fördert werden; dies gilt für Krankenhäuser, 
die Aufgaben der Ausbildung von Ärzten nach 
der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. 
Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert 
durch Artikel 71 des Gesetzes vom 21. Juni 
2005 (BGBl. I S. 1818), erfüllen, nur hinsicht-
lich der nach den landesrechtlichen Vorschrif-
ten für Hochschulen förderfähigen Maßnah-
men,

  2.	Krankenhäuser, die nicht die in § 67 der Ab-
gabenordnung bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllen,

  3.	Einrichtungen in Krankenhäusern,

a)	 soweit die Voraussetzungen nach §  2 
Nr. 1 nicht vorliegen, insbesondere Ein-
richtungen für Personen, die als Pflege-
fälle gelten,

b)	 für Personen, die im Maßregelvollzug auf 
Grund strafrechtlicher Bestimmungen un-
tergebracht sind,

  4.	Tuberkulosekrankenhäuser mit Ausnahme 
der Fachkliniken zur Behandlung von Erkran-
kungen der Atmungsorgane, soweit sie nach 
der Krankenhausplanung des Landes der all-
gemeinen Versorgung der Bevölkerung mit 
Krankenhäusern dienen,

  5.	Krankenhäuser, deren Träger ein nicht bereits 
in § 3 Satz 1 Nr. 4 genannter Sozialleistungs-
träger ist, soweit sie nicht nach der Kranken-
hausplanung des Landes der allgemeinen 
Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhäu-
sern dienen,

  6.	Versorgungskrankenhäuser,

  7.	Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 
nach § 107 Abs. 2 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch, soweit die Anwendung dieses 
Gesetzes nicht bereits nach § 3 Satz 1 Nr. 4 
ausgeschlossen ist,

  8.	die mit den Krankenhäusern verbundenen 
Einrichtungen, die nicht unmittelbar der sta-
tionären Krankenversorgung dienen, insbe-
sondere die nicht für den Betrieb des Kran-
kenhauses unerlässlichen Unterkunfts- und 
Aufenthaltsräume,

  9.	Einrichtungen, die auf Grund bundesrechtli-
cher Rechtsvorschriften vorgehalten oder un-
terhalten werden; dies gilt nicht für Einrich-
tungen, soweit sie auf Grund des § 30 des 
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045) vorgehalten werden,

10.	Einrichtungen, soweit sie durch die besonde-
ren Bedürfnisse des Zivilschutzes bedingt 
sind,

11.	Krankenhäuser der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung und ihrer Vereinigungen.

(2) Durch Landesrecht kann bestimmt werden, 
dass die Förderung nach diesem Gesetz auch 
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den in Absatz 1 Nr. 2 bis 8 bezeichneten Kran-
kenhäusern und Einrichtungen gewährt wird.

§ 6 
Krankenhausplanung und 

Investitionsprogramme

(1) Die Länder stellen zur Verwirklichung der in 
§  1 genannten Ziele Krankenhauspläne und 
Investitionspläne auf; Folgekosten, insbesonde-
re die Auswirkungen auf die Pflegesätze, sind zu 
berücksichtigen.

(1a) 1Die Empfehlungen des Gemeinsamen Bun-
desausschusses zu den planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren gemäß § 136c Absatz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind Bestand-
teil des Krankenhausplans. 2Durch Landesrecht 
kann die Geltung der planungsrelevanten Quali-
tätsindikatoren ganz oder teilweise ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt werden und können wei-
tere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand 
der Krankenhausplanung gemacht werden.

(2) Hat ein Krankenhaus auch für die Versorgung 
der Bevölkerung anderer Länder wesentliche Be-
deutung, so ist die Krankenhausplanung insoweit 
zwischen den beteiligten Ländern abzustimmen.

(3) Die Länder stimmen ihre Krankenhausplanung 
auf die pflegerischen Leistungserfordernisse nach 
dem Elften Buch Sozialgesetzbuch ab, insbeson-
dere mit dem Ziel, Krankenhäuser von Pflegefäl-
len zu entlasten und dadurch entbehrlich wer-
dende Teile eines Krankenhauses nahtlos in 
wirtschaftlich selbständige ambulante oder sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen umzuwidmen. 

(4) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt.

§ 6a

(weggefallen)

§ 7 
Mitwirkung der Beteiligten

(1) 1Bei der Durchführung dieses Gesetzes arbei-
ten die Landesbehörden mit den an der Kranken-
hausversorgung im Lande Beteiligten eng zusam-
men; das betroffene Krankenhaus ist anzuhören. 
2Bei der Krankenhausplanung und der Aufstellung 
der Investitionsprogramme sind einvernehmliche 
Regelungen mit den unmittelbar Beteiligten an-
zustreben.

(2) Das Nähere wird durch Landesrecht bestimmt.

2. Abschnitt

Grundsätze der Investitionsförderung

§ 8 
Voraussetzungen der Förderung

(1) 1Die Krankenhäuser haben nach Maßgabe 
dieses Gesetzes Anspruch auf Förderung, soweit 
und solange sie in den Krankenhausplan eines 
Landes und bei Investitionen nach §  9 Abs.  1 
Nr. 1 in das Investitionsprogramm aufgenommen 
sind. 2Die zuständige Landesbehörde und der 
Krankenhausträger können für ein Investitions-
vorhaben nach § 9 Abs. 1 eine nur teilweise För-
derung mit Restfinanzierung durch den Kranken-
hausträger vereinbaren; Einvernehmen mit den 
Landesverbänden der Krankenkassen, den Er-
satzkassen und den Vertragsparteien nach § 18 
Abs. 2 ist anzustreben. 3Die Aufnahme oder Nicht-
aufnahme in den Krankenhausplan wird durch 
Bescheid festgestellt. 4Gegen den Bescheid ist 
der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(1a) 1Krankenhäuser, die bei den für sie maßgeb-
lichen planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
nach § 6 Absatz 1a auf der Grundlage der vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss nach §  136c 
Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch übermittelten Maßstäbe und Bewer-
tungskriterien oder den im jeweiligen Landesrecht 
vorgesehenen Qualitätsvorgaben nicht nur vor-
übergehend eine in einem erheblichen Maß un-
zureichende Qualität aufweisen, dürfen insoweit 
ganz oder teilweise nicht in den Krankenhausplan 
aufgenommen werden. 2Die Auswertungsergeb-
nisse nach § 136c Absatz 2 Satz 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch sind zu berücksichti-
gen.

(1b) Plankrankenhäuser, die nach den in Absatz 
1a Satz 1 genannten Vorgaben nicht nur vorü-
bergehend eine in einem erheblichen Maß unzu-
reichende Qualität aufweisen, sind insoweit durch 
Aufhebung des Feststellungsbescheides ganz 
oder teilweise aus dem Krankenhausplan heraus-
zunehmen; Absatz 1a Satz 2 gilt entsprechend.

(1c) Soweit die Empfehlungen des Gemeinsamen 
Bundesausschusses nach § 6 Absatz 1a Satz 2 
nicht Bestandteil des Krankenhausplans gewor-
den sind, gelten die Absätze 1a und 1b nur für 
die im Landesrecht vorgesehenen Qualitätsvor-
gaben.
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(2) 1Ein Anspruch auf Feststellung der Aufnahme 
in den Krankenhausplan und in das Investitions-
programm besteht nicht. 2Bei notwendiger Aus-
wahl zwischen mehreren Krankenhäusern ent-
scheidet die zuständige Landesbehörde unter 
Berücksichtigung der öffentlichen Interessen und 
der Vielfalt der Krankenhausträger nach pflicht-
gemäßem Ermessen, welches Krankenhaus den 
Zielen der Krankenhausplanung des Landes am 
besten gerecht wird; die Vielfalt der Krankenhaus-
träger ist nur dann zu berücksichtigen, wenn die 
Qualität der erbrachten Leistungen der Einrich-
tungen gleichwertig ist.

(3) Für die in § 2 Nr. 1a genannten Ausbildungs-
stätten gelten die Vorschriften dieses Abschnitts 
entsprechend.

§ 9 
Fördertatbestände

(1) Die Länder fördern auf Antrag des Kranken-
hausträgers Investitionskosten, die entstehen, 
insbesondere

1.	 für die Errichtung von Krankenhäusern ein-
schließlich der Erstausstattung mit den für 
den Krankenhausbetrieb notwendigen Anla-
gegütern,

2.	 für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern 
mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 
von mehr als drei Jahren.

(2) Die Länder bewilligen auf Antrag des Kran-
kenhausträgers ferner Fördermittel

1.	 für die Nutzung von Anlagegütern, soweit sie 
mit Zustimmung der zuständigen Landesbe-
hörde erfolgt,

2.	 für Anlaufkosten, für Umstellungskosten bei 
innerbetrieblichen Änderungen sowie für 
Erwerb, Erschließung, Miete und Pacht von 
Grundstücken, soweit ohne die Förderung die 
Aufnahme oder Fortführung des Kranken-
hausbetriebs gefährdet wäre,

3.	 für Lasten aus Darlehen, die vor der Aufnah-
me des Krankenhauses in den Krankenhaus-
plan für förderungsfähige Investitionskosten 
aufgenommen worden sind,

4.	 als Ausgleich für die Abnutzung von Anlage-
gütern, soweit sie mit Eigenmitteln des Kran-
kenhausträgers beschafft worden sind und 
bei Beginn der Förderung nach diesem Ge-
setz vorhanden waren,

5.	 zur Erleichterung der Schließung von Kran-
kenhäusern,

6.	 zur Umstellung von Krankenhäusern oder 
Krankenhausabteilungen auf andere Aufga-
ben, insbesondere zu ihrer Umwidmung in 
Pflegeeinrichtungen oder selbständige, orga-
nisatorisch und wirtschaftlich vom Kranken-
haus getrennte Pflegeabteilungen.

(3) 1Die Länder fördern die Wiederbeschaffung 
kurzfristiger Anlagegüter sowie kleine bauliche 
Maßnahmen durch feste jährliche Pauschalbe-
träge, mit denen das Krankenhaus im Rahmen 
der Zweckbindung der Fördermittel frei wirtschaf-
ten kann; § 10 bleibt unberührt. 2Die Pauschal-
beträge sollen nicht ausschließlich nach der Zahl 
der in den Krankenhausplan aufgenommenen 
Betten bemessen werden. 3Sie sind in regelmä-
ßigen Abständen an die Kostenentwicklung an-
zupassen.

(3a) 1Der vom Land bewilligte Gesamtbetrag der 
laufenden und der beiden folgenden Jahrespau-
schalen nach Absatz 3 steht dem Krankenhaus 
unabhängig von einer Verringerung der tatsäch-
lichen Bettenzahl zu, soweit die Verringerung auf 
einer Vereinbarung des Krankenhausträgers mit 
den Landesverbänden der Krankenkassen und 
den Ersatzkassen nach § 109 Abs. 1 Satz 4 oder 
5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beruht 
und ein Fünftel der Planbetten nicht übersteigt. 
2§ 6 Abs. 3 bleibt unberührt.

(4) Wiederbeschaffung im Sinne dieses Gesetzes 
ist auch die Ergänzung von Anlagegütern, soweit 
diese nicht über die übliche Anpassung der vor-
handenen Anlagegüter an die medizinische und 
technische Entwicklung wesentlich hinausgeht.

(5) Die Fördermittel sind nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und des Landesrechts so zu bemes-
sen, dass sie die förderungsfähigen und unter 
Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze 
notwendigen Investitionskosten decken.

§ 10 
Entwicklungsauftrag zur 

Reform der Investitionsfinanzierung

(1) 1Für in den Krankenhausplan eines Landes 
aufgenommene Krankenhäuser, die Entgelte 
nach § 17b erhalten, sowie für in den Kranken-
hausplan eines Landes aufgenommene psychi-
atrische und psychosomatische Einrichtungen 
nach § 17d Absatz 1 Satz 1 wird eine Investiti-
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onsförderung durch leistungsorientierte Investi-
tionspauschalen ermöglicht. 2Dafür werden 
Grundsätze und Kriterien für die Ermittlung eines 
Investitionsfallwertes auf Landesebene entwi-
ckelt. 3Die Investitionsfinanzierung der Hoch-
schulkliniken ist zu berücksichtigen. 4Die näheren 
Einzelheiten des weiteren Verfahrens legen Bund 
und Länder fest. 5Das Recht der Länder, eigen-
ständig zwischen der Förderung durch leistungs-
orientierte Investitionspauschalen und der Ein-
zelförderung von Investitionen einschließlich der 
Pauschalförderung kurzfristiger Anlagegüter zu 
entscheiden, bleibt unberührt.

(2) 1Die Vertragsparteien auf Bundesebene nach 
§ 17b Absatz 2 Satz 1 vereinbaren die Grund-
strukturen für Investitionsbewertungsrelationen 
und das Verfahren zu ihrer Ermittlung, insbeson-
dere zur Kalkulation in einer sachgerechten und 
repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern; 
§ 17b Absatz 3 Satz 4 bis 6 und Absatz 7 Satz 6 
ist entsprechend anzuwenden. 2In den Investiti-
onsbewertungsrelationen ist der Investitionsbe-
darf für die voll- und teilstationären Leistungen 
pauschaliert abzubilden; der Differenzierungs-
grad soll praktikabel sein. 3Die Vertragsparteien 
nach Satz 1 beauftragen das Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus, für das DRG-Vergü-
tungssystem und für Einrichtungen nach § 17d 
Abs. 1 Satz 1 bundeseinheitliche Investitionsbe-
wertungsrelationen zu entwickeln und zu kalku-
lieren. 4Für die Finanzierung der Aufgaben gilt 
§ 17b Abs. 5 entsprechend. 5Die erforderlichen 
Finanzmittel sind mit dem DRG-Systemzuschlag 
zu erheben; dieser ist entsprechend zu erhöhen. 
6Für die Befugnisse des Bundesministeriums für 
Gesundheit gilt §  17b Abs. 7 und 7a entspre-
chend. 7Für die Veröffentlichung der Ergebnisse 
gilt § 17b Absatz 2 Satz 8 entsprechend.

§ 11 
Landesrechtliche Vorschriften 

über die Förderung

1Das Nähere zur Förderung wird durch Landes-
recht bestimmt. 2Dabei kann auch geregelt wer-
den, dass Krankenhäuser bei der Ausbildung 
von Ärzten und sonstigen Fachkräften des Ge-
sundheitswesens besondere Aufgaben zu über
nehmen haben; soweit hierdurch zusätzliche 
Sach- und Personalkosten entstehen, ist ihre Fi-
nanzierung zu gewährleisten.

§ 12  
Förderung von Vorhaben 

zur Verbesserung von Versorgungs­
strukturen

(1) 1Zur Förderung von Vorhaben der Länder zur 
Verbesserung der Strukturen in der Kranken
hausversorgung wird beim Bundesamt für Sozi-
ale Sicherung aus Mitteln der Liquiditätsreserve 
des Gesundheitsfonds ein Fonds in Höhe von 
insgesamt 500 Millionen Euro errichtet (Struktur-
fonds). 2Im Fall einer finanziellen Beteiligung der 
privaten Krankenversicherungen an der Förde-
rung nach Satz 1 erhöht sich das Fördervolumen 
um den entsprechenden Betrag. 3Zweck des 
Strukturfonds ist insbesondere der Abbau von 
Überkapazitäten, die Konzentration von statio-
nären Versorgungsangeboten und Standorten 
sowie die Umwandlung von Krankenhäusern in 
nicht akutstationäre örtliche Versorgungseinrich-
tungen; palliative Versorgungsstrukturen sollen 
gefördert werden. 4Von dem in Satz 1 genannten 
Betrag, abzüglich der Aufwendungen nach Ab-
satz 2 Satz 6 und nach § 14 Satz 4, kann jedes 
Land den Anteil abrufen, der sich aus dem 
Königsteiner Schlüssel mit Stand vom 1. Januar 
2016 ergibt. 5Soweit durch die von einem Land 
bis zum 31. Juli 2017 eingereichten Anträge die 
ihm nach Satz 4 zustehenden Fördermittel nicht 
ausgeschöpft werden, werden mit diesen Mitteln 
Vorhaben anderer Länder gefördert, für die An-
träge gestellt worden sind. 6Fördermittel können 
auch für die Finanzierung der Zinsen, der Tilgung 
und der Verwaltungskosten von Darlehen gewährt 
werden, soweit diese zur Finanzierung förde-
rungsfähiger Vorhaben nach Satz 3 aufgenom-
men worden sind.

(2) 1Voraussetzung für die Zuteilung von Förder-
mitteln nach Absatz 1 ist, dass

1.	 die Umsetzung des zu fördernden Vorhabens 
am 1. Januar 2016 noch nicht begonnen hat,

2. 	 das antragstellende Land, gegebenenfalls 
gemeinsam mit dem Träger der zu fördernden 
Einrichtung, mindestens 50 Prozent der för-
derungsfähigen Kosten des Vorhabens trägt,

3.	 das antragstellende Land sich verpflichtet, 

a) 	 in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich Haus-
haltsmittel für die Investitionsförderung 
der Krankenhäuser mindestens in der 
Höhe bereitzustellen, die dem Durch-
schnitt der in den Haushaltsplänen der 
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Jahre 2012 bis 2014 hierfür ausgewie
senen Haushaltsmittel abzüglich der auf 
diesen Zeitraum entfallenden durch-
schnittlichen Zuweisungen nach Artikel 
14 des Gesundheitsstrukturgesetzes oder 
den im Haushaltsplan des Jahres 2015 
für die Investitionsförderung der Kranken-
häuser ausgewiesenen Haushaltsmitteln 
entspricht, und

b) 	 die in Buchstabe a genannten Mittel um 
die vom Land getragenen Mittel nach 
Nummer 2 zu erhöhen und

4. 	 die in Absatz 3 genannten Kriterien erfüllt sind.

2Beträge, mit denen sich die Länder am Volumen 
des öffentlichen Finanzierungsanteils der förder-
fähigen Kosten nach § 6 Absatz 1 des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes beteiligen, 
dürfen nicht auf die vom Land zu tragenden Kos-
ten nach Satz 1 Nummer 2 und auf die in den 
Jahren 2016 bis 2018 bereitzustellenden Haus-
haltsmittel nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
angerechnet werden. 3Mittel aus dem Struktur-
fonds zur Förderung der Schließung eines Kran-
kenhauses dürfen nicht gewährt werden, wenn 
der Krankenhausträger gegenüber dem antrag-
stellenden Land auf Grund der Schließung zur 
Rückzahlung von Mitteln für die Investitionsför-
derung verpflichtet ist; für Mittel der Investitions-
förderung, auf deren Rückzahlung das antrag-
stellende Land verzichtet hat, gilt Satz  2 
entsprechend. 4Das Bundesamt für Soziale Si-
cherung prüft die Anträge und weist die Mittel zu, 
bis der in Absatz 1 Satz 1 genannte Betrag ab-
züglich der Aufwendungen nach Satz 6 und nach 
§ 14 Satz 4 ausgeschöpft ist. 5Nicht zweckent-
sprechend verwendete oder überzahlte Mittel 
sind unverzüglich an das Bundesamt für Soziale 
Sicherung zurückzuzahlen, wenn eine Verrech-
nung mit Ansprüchen auf Auszahlung von För-
dermitteln nicht möglich ist. 6Die für die Ver
waltung der Mittel und die Durchführung der 
Förderung notwendigen Aufwendungen des Bun-
desamtes für Soziale Sicherung werden aus dem 
in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Betrag ge-
deckt. 7Fördermittel, die nach Durchführung des 
Verfahrens nach Absatz 1 Satz 5 verbleiben, wer-
den der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
zugeführt.

(3) Das Bundesministerium für Gesundheit be-
stimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates insbesondere das Nähere 

1.	 zu den Kriterien der Förderung und zum Ver-
fahren der Vergabe der Fördermittel,

2.	 zur Verteilung der nicht ausgeschöpften Mit-
tel nach Absatz 1 Satz 5,

3.	 zum Nachweis der Förderungsvoraussetzun-
gen nach Absatz 2 Satz 1,

4.	 zum Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Fördermittel und zur Rück-
zahlung überzahlter oder nicht zweckentspre-
chend verwendeter Fördermittel.

§ 12a  
Fortführung  

der Förderung zur Verbesserung  
der Versorgungsstrukturen  

ab dem Jahr 2019

(1) 1Zur Fortführung der Förderung von Vorhaben 
der Länder zur Verbesserung der Strukturen in 
der Krankenhausversorgung werden dem beim 
Bundesamt für Soziale Sicherung errichteten 
Strukturfonds in den Jahren 2019 bis 2024 wei-
tere Mittel in Höhe von insgesamt bis zu 2 Mil
liarden Euro aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds zugeführt. 2Im Fall einer finan-
ziellen Beteiligung der privaten Krankenversiche-
rungen an der Förderung nach Satz 1 erhöht sich 
das Fördervolumen um den entsprechenden Be-
trag. 3§ 12 Absatz 1 Satz 3 und 6 gilt entspre-
chend. 4Über die Förderung der in § 12 Absatz 1 
Satz 3 genannten Zwecke hinaus können auch 
die folgenden Vorhaben gefördert werden: 

1.	 wettbewerbsrechtlich zulässige Vorhaben zur 
Bildung von Zentren zur Behandlung von 
seltenen, komplexen oder schwerwiegenden 
Erkrankungen an Hochschulkliniken, soweit 
Hochschulkliniken und nicht universitäre 
Krankenhäuser an diesen Vorhaben gemein-
sam beteiligt sind, 

2. 	 wettbewerbsrechtlich zulässige Vorhaben zur 
Bildung von Krankenhausverbünden, Vorha-
ben zur Bildung integrierter Notfallstrukturen 
und telemedizinischer Netzwerkstrukturen, 

3. 	 Vorhaben zur Verbesserung der informations-
technischen Sicherheit der Krankenhäuser 
und 

4. 	 Vorhaben zur Schaffung zusätzlicher Ausbil-
dungskapazitäten in den mit den Kranken-
häusern notwendigerweise verbundenen 
Ausbildungsstätten nach §  2 Nummer  1a 
Buchstabe e bis g. 
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5Vorhaben nach Satz 4 Nummer 2 zur Bildung 
von telemedizinischen Netzwerkstrukturen kön-
nen auch insoweit gefördert werden, als Hoch-
schulkliniken an diesen Vorhaben beteiligt sind. 

(2) 1Von dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 
Betrag, abzüglich der jährlichen notwendigen 
Aufwendungen des Bundesamtes für Soziale Si-
cherung für die Verwaltung der Mittel und die 
Durchführung der Förderung sowie der jährlichen 
Aufwendungen nach § 14, kann jedes Land in 
den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt bis zu 
95 Prozent des Anteils beantragen, der sich aus 
dem Königsteiner Schlüssel mit Stand vom 1. Ok-
tober 2018 ergibt. 2Fördermittel, die von einem 
Land bis zum 31. Dezember 2024 durch vollstän-
dig und vorbehaltlos eingereichte Anträge nicht 
vollständig beantragt worden sind, verbleiben 
beim Gesundheitsfonds; der auf die Beteiligung 
der privaten Krankenversicherungen entfallende 
Anteil ist an diese zurückzuzahlen. 3Mit den ver-
bleibenden 5 Prozent des Betrags nach Satz 1 
können Vorhaben gefördert werden, die sich auf 
mehrere Länder erstrecken und für die die betei-
ligten Länder einen gemeinsamen Antrag stellen 
(länderübergreifende Vorhaben). 4Soweit die Mit-
tel nach Satz 3 bis zum 31. Dezember 2024 durch 
vollständig und vorbehaltlos gestellte Anträge 
nicht vollständig beantragt worden sind, verblei-
ben sie beim Gesundheitsfonds; der auf die Be-
teiligung der privaten Krankenversicherungen 
entfallende Anteil ist an diese zurückzuzahlen.

(3) 1Voraussetzung für eine Zuteilung von Förder-
mitteln nach Absatz 2 ist, dass 

1. 	 die Umsetzung des zu fördernden Vorhabens 
am 1. Januar 2019 noch nicht begonnen hat, 

2. 	 das antragstellende Land, gegebenenfalls 
gemeinsam mit dem Träger der zu fördernden 
Einrichtung, mindestens 50 Prozent der för-
derungsfähigen Kosten des Vorhabens (Ko-
Finanzierung) trägt, wobei das Land mindes-
tens die Hälfte dieser Ko-Finanzierung aus 
eigenen Haushaltsmitteln aufbringen muss, 

3. 	 das antragstellende Land sich verpflichtet,

a) 	 in den Jahren 2019 bis 2024 jährlich Haus-
haltsmittel für die Investitionsförderung 
der Krankenhäuser mindestens in der 
Höhe bereitzustellen, die dem Durch-
schnitt der in den Haushaltsplänen der 
Jahre 2015 bis 2019 hierfür ausgewiese-
nen Haushaltsmittel entspricht, und 

b)	 die in Buchstabe a genannten Mittel um 
die vom Land getragenen Mittel nach 
Nummer 2 zu erhöhen und 

4.	 die in Absatz 4 genannten Kriterien erfüllt sind.

2Beträge, mit denen sich die Länder am Volumen 
des öffentlichen Finanzierungsanteils der förder-
fähigen Kosten nach § 6 Absatz 1 des Kommu-
nalinvestitionsförderungsgesetzes beteiligen, 
dürfen nicht auf die vom Land zu tragenden Kos-
ten nach Satz 1 Nummer 2 und auf die in den 
Jahren 2019 bis 2024 bereitzustellenden Haus-
haltsmittel nach Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
angerechnet werden. 3Mittel aus dem Struktur-
fonds dürfen nicht gewährt werden, soweit der 
Krankenhausträger gegenüber dem antragstel-
lenden Land auf Grund der zu fördernden Maß-
nahme zur Rückzahlung von Mitteln für die In-
vestitionsförderung verpflichtet ist. 4Für Mittel der 
Investitionsförderung, auf deren Rückzahlung das 
Land verzichtet hat, gilt Satz  2 entsprechend. 
5Das Bundesamt für Soziale Sicherung prüft die 
Anträge und weist die Mittel zu, bis der in Ab-
satz 2 Satz 1 genannte Anteil des Landes aus-
geschöpft ist. 6Nicht zweckentsprechend verwen-
dete oder überzahlte Mittel sind unverzüglich an 
das Bundesamt für Soziale Sicherung zurückzu-
zahlen, wenn eine Verrechnung mit Ansprüchen 
auf Auszahlung von Fördermitteln nicht möglich 
ist. 7Die für die Verwaltung der Mittel und die 
Durchführung der Förderung notwendigen Auf-
wendungen des Bundesamtes für Soziale Siche-
rung werden aus dem in Absatz 1 Satz 1 und 2 
genannten Betrag gedeckt. 8Dies gilt auch für die 
Aufwendungen des Bundesamtes für Soziale Si-
cherung, die nach dem 31. Dezember 2020 für 
die Durchführung der Förderung nach § 12 ent-
stehen. 9Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend 
für länderübergreifende Vorhaben. 

(4) In der Rechtsverordnung nach § 12 Absatz 3 
kann auch das Nähere geregelt werden 

1. 	 zu den Kriterien der Förderung nach Absatz 1 
und zum Verfahren der Vergabe der Förder-
mittel, 

2. 	 zum Nachweis der Förderungsvoraussetzun-
gen nach Absatz 3 Satz 1 und 

3. 	 zum Nachweis zweckentsprechender Ver-
wendung der Fördermittel und zur Rückzah-
lung überzahlter oder nicht zweckentspre-
chend verwendeter Fördermittel.
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§ 13 
Entscheidung 

zu den förderungsfähigen Vorhaben

1Im Einvernehmen mit den Landesverbänden der 
Krankenkassen und den Ersatzkassen treffen die 
Länder die Entscheidung, welche Vorhaben ge-
fördert werden sollen und für die dann ein Antrag 
auf Förderung beim Bundesamt für Soziale Si-
cherung gestellt werden soll. 2Sie können ande-
re Institutionen an der Auswahlentscheidung be-
teiligen. 3Ein Anspruch auf Förderung besteht 
nicht. 4Die Länder prüfen die zweckentsprechen-
de Verwendung der Fördermittel.

§ 14 
Auswertung 

der Wirkungen der Förderung

1Das Bundesamt für Soziale Sicherung gibt in 
Abstimmung mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und dem Bundesministerium der Finan-
zen eine begleitende Auswertung des durch die 
Förderung nach den §§ 12 und 12a bewirkten 
Strukturwandels in Auftrag. 2Die hierfür erforder-
lichen nicht personenbezogenen Daten werden 
ihm von den antragstellenden Ländern auf An-
forderung zur Weiterleitung an die mit der Aus-
wertung beauftragte Stelle zur Verfügung gestellt. 
3Zwischenberichte über die Auswertung sind dem 
Bundesministerium für Gesundheit und dem Bun-
desministerium der Finanzen jährlich, für die För-
derung nach § 12a erstmals zum 31. Dezember 
2020, vorzulegen. 4Die bis zum 31. Dezember 
2020 entstehenden Aufwendungen für die Aus-
wertung der Förderung nach § 12 werden aus 
dem Betrag nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 ge-
deckt. 5Die nach diesem Zeitpunkt entstehenden 
Aufwendungen für die Auswertung nach § 12 und 
die Aufwendungen für die Auswertung nach § 12a 
werden aus dem Betrag nach §  12a Absatz  1 
Satz 1 und 2 gedeckt. 6Auf der Grundlage der 
Auswertung legt das Bundesministerium für Ge-
sundheit dem Deutschen Bundestag einen Be-
richt über den durch die Förderung bewirkten 
Strukturwandel vor.

§ 14a  
Krankenhauszukunftsfonds

(1) 1Beim Bundesamt für Soziale Sicherung wird 
aus Mitteln der Liquiditätsreserve des Gesund-
heitsfonds ein Krankenhauszukunftsfonds in 
Höhe von insgesamt 3 Milliarden Euro errichtet. 
2Die Mittel werden der Liquiditätsreserve bis zum 
ersten Bankarbeitstag im Jahr 2021 vom Bund 
zur Verfügung gestellt. 

(2) 1Zweck des Krankenhauszukunftsfonds ist die 
Förderung notwendiger Investitionen in Kranken-
häusern in 

1.	 die technische und insbesondere die infor-
mationstechnische Ausstattung der Notauf-
nahmen, 

2.	 die digitale Infrastruktur zur Förderung der 
internen, innersektoralen und sektorenüber-
greifenden Versorgung von Patientinnen und 
Patienten, insbesondere, um die Ablauforga-
nisation, Dokumentation und Kommunikation 
zu digitalisieren, sowie zur Einführung oder 
Verbesserung von Telemedizin, Robotik und 
Hightechmedizin, 

3. 	 die Informationssicherheit und 

4. 	 die gezielte Entwicklung und die Stärkung 
wettbewerbsrechtlich zulässiger regionaler 
Versorgungsstrukturen, um die Versorgungs-
strukturen sowohl im Normalbetrieb als auch 
in Krisenzeiten konzeptionell aufeinander ab-
zustimmen. 

2Gefördert werden können auch Vorhaben von 
Hochschulkliniken und Vorhaben, an denen 
Hochschulkliniken beteiligt sind. 3Für die Förde-
rung der in Satz 2 genannten Vorhaben darf ein 
Land höchstens 10 Prozent des ihm nach Ab-
satz 3 Satz 1 zustehenden Anteils der Fördermit-
tel verwenden. 

(3) 1Von dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Be-
trag, abzüglich der Aufwendungen nach Absatz 6 
Satz 3 und der dem Bundesministerium für Ge-
sundheit für die Auswertung nach § 14b entste-
henden Aufwendungen, kann jedes Land den 
Anteil beantragen, der sich aus dem Königsteiner 
Schlüssel mit Stand vom 6. November 2018 er-
gibt. 2Mit dem Betrag nach Satz 1 können auch 
länderübergreifende Vorhaben gefördert werden. 
3Die einem Land nach Satz 1 zustehenden För-
dermittel, die nicht durch die von einem Land bis 
zum 31. Dezember 2021 vollständig gestellten 
Anträge ausgeschöpft werden, werden mit Ablauf 
des Jahres 2023 durch das Bundesamt für So-
ziale Sicherung an den Bund zurückgeführt. 4För-
dermittel können auch für die Finanzierung der 
Zinsen, der Tilgung und der Verwaltungskosten 
von Darlehen gewährt werden, soweit diese zur 
Finanzierung förderungsfähiger Vorhaben aufge-
nommen worden sind. 5Mindestens 15 Prozent 
der gewährten Fördermittel sind für Maßnahmen 
zur Verbesserung der Informationssicherheit zu 
verwenden. 
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(4) 1Die Krankenhausträger melden ihren Förder-
bedarf, unter Angabe insbesondere des Vorha-
bens und der Fördersumme, unter Nutzung der 
vom Bundesamt für Soziale Sicherung bereitge-
stellten, bundeseinheitlichen Formulare bei den 
Ländern an (Bedarfsanmeldung). 2Die Länder 
können weitere Anforderungen an die Ausgestal-
tung der Förderanträge der Krankenhausträger 
festlegen. 3Die Länder, bei länderübergreifenden 
Vorhaben die betroffenen Länder gemeinsam, 
treffen die Entscheidung, für welche Vorhaben 
eine Förderung beim Bundesamt für Soziale Si-
cherung beantragt werden soll, innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang der Bedarfsanmeldung; 
vor der Entscheidung ist den Landesverbänden 
der Krankenkassen und den Ersatzkassen Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. 4Ein An-
spruch auf Förderung besteht nicht. 5Die Länder 
prüfen die zweckentsprechende Verwendung der 
Fördermittel. 6Soweit dies für die Prüfungen nach 
Satz 5 erforderlich ist, sind die Länder befugt, 
Unterlagen einzusehen und zu den üblichen Ge-
schäfts- und Betriebszeiten die Geschäftsräume, 
insbesondere Serverräume, des geförderten 
Krankenhauses nach Ankündigung zu betreten 
und zu besichtigen. 

(5) Voraussetzung für die Zuteilung von Förder-
mitteln nach Absatz 3 ist, dass 

1.	 die Umsetzung des zu fördernden Vorhabens 
frühestens am 2. September 2020 begonnen 
hat, 

2. 	 das antragstellende Land, der Krankenhaus-
träger oder beide gemeinschaftlich mindes-
tens 30 Prozent der Fördersumme tragen, 

3. 	 das antragstellende Land sich verpflichtet, 

a)	 in den Jahren 2020 bis 2022 jährlich Haus-
haltsmittel für die Investitionsförderung 
der Krankenhäuser mindestens in der 
Höhe bereitzustellen, die dem Durch-
schnitt der in den Haushaltsplänen der 
Jahre 2016 bis 2019 hierfür ausgewiese-
nen Haushaltsmittel entspricht, und 

b) 	 die in Buchstabe a genannten Haushalts-
mittel um den Betrag der von dem Land 
nach Nummer 2 zu tragenden Kosten zu 
erhöhen und 

4. 	 die auf Grundlage des Absatzes 7 geregelten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

(6) 1Das Bundesamt für Soziale Sicherung prüft 
die Anträge und weist die Mittel zu, bis der in Ab-

satz 3 Satz 1 genannte Anteil des Landes aus-
geschöpft ist. 2Nicht zweckentsprechend verwen-
dete oder überzahlte Mittel sind unverzüglich an 
das Bundesamt für Soziale Sicherung zurückzu-
zahlen, wenn eine Verrechnung mit Ansprüchen 
auf Auszahlung von Fördermitteln nicht möglich 
ist. 3Die für die Verwaltung der Mittel und für die 
Durchführung der Förderung notwendigen Auf-
wendungen des Bundesamtes für Soziale Siche-
rung werden aus dem in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Betrag gedeckt. 4Für die Rechnungslegung 
des Krankenhauszukunftsfonds gelten die für die 
Rechnungslegung der Sozialversicherungsträger 
geltenden Vorschriften entsprechend. 5Das Bun-
desamt für Soziale Sicherung kann nähere Be-
stimmungen zur Durchführung des Förderverfah-
rens und zur Übermittlung der nach § 22 Absatz 2 
der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung vor-
zulegenden Unterlagen in einem einheitlichen 
Format oder in einer maschinell auswertbaren 
Form treffen. 

(7) Das Bundesministerium für Gesundheit regelt 
in der Rechtsverordnung nach § 12 Absatz 3 auch 
das Nähere zu 

1.	 den Voraussetzungen für die Gewährung von 
Fördermitteln und zum Verfahren der Verga-
be der Fördermittel, einschließlich der Ver-
waltungsaufgaben des Bundesamtes für So-
ziale Sicherung sowie der Beauftragung der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau mit einem den 
Krankenhauszukunftsfonds begleitenden 
Kreditprogramm durch das Bundesamt für 
Soziale Sicherung, 

2.	 dem Nachweis der Fördervoraussetzungen 
nach Absatz 5 Satz 1 und 

3.	 dem Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Fördermittel und zur Rück-
zahlung überzahlter oder nicht zweckentspre-
chend verwendeter Fördermittel.

§ 14b  
Evaluierung des Reifegrades der  

Krankenhäuser hinsichtlich  
der Digitalisierung

1Das Bundesministerium für Gesundheit beauf-
tragt bis zum 28. Februar 2021 eine Forschungs-
einrichtung mit einer den Krankenhauszukunfts-
fonds begleitenden Auswertung hinsichtlich der 
Digitalisierung aller Krankenhäuser und insbe-
sondere der nach § 14a geförderten Vorhaben. 
2Aus der Auswertung soll sich ergeben, inwieweit 
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